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§ 7
(1) Zur planmäßigen Lösung der im § 6 genannten 

Aufgaben arbeiten die Räte der Städte, Stadtbezirke 
und Gemeinden unter Mitwirkung gesellschaftlicher 
Kräfte an Hand von Analysen über den Wohnungs
bestand und Wohnungsbedarf die Grundrichtung der 
Wohnraumlenkung für einen längeren Zeitraum aus 
und legen sie der Volksvertretung zur Beschlußfassung 
vor.

(2) Die Beschlüsse der Volksvertretung über diese 
Grundrichtung bilden die Grundlage für die Arbeit der 
auf diesem Gebiet tätigen Organe, Kommissionen und 
Aktivs, für den Abschluß von Vereinbarungen bzw. 
Verträgen mit Betrieben- und Institutionen -u. a.- sowie 
für die Vergabe des Wohnraumes. Sie sind der Bevöl
kerung zu erläutern.

(3) Die Räte der Städte, Stadtbezirke und Gemeinden 
legen vor ihrer Volksvertretung über die Durchführung 
der Beschlüsse zur Lenkung des Wohnraumes Rechen
schaft ab. Sie beziehen die Betriebe, Genossenschaften 
und Institutionen, denen Aufgaben der Lenkung des 
Wohnraumes übertragen wurden, in die Vorbereitung 
und Durchführung der Rechenschaftslegungen ein.

§ 8
(1) Die Räte der Städte, Stadtbezirke und Gemeinden 

entwickeln zur Durchführung der Aufgaben der Wohn
raumlenkung vielfältige Formen der Mitarbeit der Be
völkerung. Dazu gehört vor allem die Zusammenarbeit 
mit den Ständigen Kommissionen und deren Aktivs, 
den Ausschüssen der Nationalen Front des demokra
tischen Deutschland, den örtlichen und gewerkschaft
lichen Wohnungskommissionen, den Vorständen der 
sozialistischen Wohnungsbaugenossenschaften und den 
Hausgemeinschaftsleitungen.

(2) Die Mitwirkung der Wohnungskommissionen er
streckt sich insbesondere auf

— die Durchführung von öffentlichen Beratungen, 
Rechenschaftslegungen, Sprechstunden und Wohn- 
raumbegehungen

— die Ausarbeitung von Vorschlägen zur besseren Nut
zung sowie zur Erhaltung und Gewinnung von 
Wohnraum

— die Prüfung der Anträge auf Zuweisung von Wohn
raum, die Beurteilung der Dringlichkeit sowie auf 
die Unterbreitung von Vorschlägen für die Vergabe 
des Wohnraumes

— die Vorbereitung von Entscheidungen über Be
schwerden und Eingaben der Bevölkerung.
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A b s c h n i t t  III 

Vergabe, Tausch und Erfassung von Wohnraum

§ 9

(1) Die Vergabe des Wohnraumes durch die für die 
Wohnraumlenkung zuständigen Organe erfolgt plan
mäßig unter breiter Mitwirkung der Bevölkerung.

(2) Voraussetzung für die Wohnraumzuweisung ent
sprechend dem zur Verfügung stehenden Wohnraum ist 
die Bestätigung der Vorschläge zur Vergabe des Wohn
raumes

a) durch den Rat der Stadt, des Stadtbezirkes oder 
der Gemeinde bzw.

b) bei Werkwohnungen der Schwerpunktbetriebe 
durch den Direktor des Betriebes auf Vorschlag 
und mit Zustimmung der Betriebsgewerkschafts
leitung.

(3) Die für die Wohnraumlenkung zuständigen Or
gane geben ihre Entscheidungen zur Wohnraum vergäbe 
der Bevölkerung bzw. den Betriebsangehörigen oder 
Mitgliedern der Genossenschaften in geeigneter Form 
bekannt und legen regelmäßig öffentlich Rechenschaft 
ab.

§ 10
(1) Die für die Wohnraumlenkung zuständigen Or

gane treffen ihre Entscheidungen über die Wohnraum- 
vergabe entsprechend der örtlichen Wohnraumlage nach 
der Dringlichkeit des Wohnungsbedarfs unter Berück
sichtigung gesellschaftlicher, volkswirtschaftlicher und 
sozialer Erfordernisse, Unter diesen Gesichtspunkten 
sind die in gesetzlichen Bestimmungen enthaltenen 
Regelungen für die Wohnraumversorgung bestimmter 
Personenkreise zu verwirklichen.

(2) Bei der Wohnraum vergäbe sind die örtliche Wohn
raumlage, die Familienzusammensetzung und die Größe 
und Struktur des verfügbaren Wohnraumes zu berück
sichtigen.

(3) Familien mit 4 und mehr Kindern sind bevorzugt 
mit Wohnraum zu versorgen. Dabei sind die Bestim
mungen der Verordnung vom 3. Mai 1967 zur Verbes
serung der Lebenslage von Familien mit 4 und mehr 
Kindern durch Bereitstellung geeigneten Wohnraumes 
und Gewährung von Mietzuschüssen und anderen Zu
wendungen (GBl. II S. 249) zugrunde zu legen.

§ И
Kämpfer gegen den Faschismus und Verfolgte des 

Faschismus und ihre Hinterbliebenen sowie Personen, 
die sich durch herausragende Leistungen bei der Stär
kung, Festigung sowie zum Schutz der Deutschen 
Demokratischen Republik verdient gemacht haben, sind 
bevorzugt mit Wohnraum zu versorgen.

§ 12

(1) Die für die Wohnraumlenkung zuständigen Or
gane haben den Wohnungstausch zu fördern und syste
matisch zu nutzen, um insbesondere den Werktätigen 
Wohnraum in der Nähe ihres. Arbeitsplatzes zur Ver
fügung zu stellen, den Veränderungen im Wohnungs
bedarf der einzelnen Familien Rechnung zu tragen und 
eine bessere Auslastung des Wohnraumes zu erreichen. 
Zur Lösung dieser Aufgabe entwickeln sie in Zusam
menarbeit mit den gesellschaftlichen Kräften in den 
Wohngebieten und Betrieben die Bereitschaft der 
Bürger zum Wohnungstausch. Der Wohnungstausch be
darf der vorherigen Zustimmung der jeweiligen für die 
Wohnraumlenkung zuständigen Organe.

(2) Bei Bereitschaft zum Wohnungstausch oder Woh
nungswechsel von Bürgern, die das 70. Lebensjahr voll
endet haben, ist diesen größtmögliche Unterstützung zu 
geben. Die Tauschwohnung soll hinsichtlich ihrer Be
schaffenheit und Lage dem körperlichen Zustand und 
der sozialen Lage der Bürger angepaßt sein. Die Anord
nung eines Wohnungstausches oder Wohnungswechsels 
für diese Bürger ist nicht zulässig.

(3) Die Bürger werden bei der Verwirklichung eines 
beabsichtigten Wohnungstausches durch die staatlichen 
Wohnungstauschzentralen unterstützt. Diese vermitteln


